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250. Verordnung: Speisepilzverordnung
2 5 1 . Verordnung: Verbot des Inverkehrbringens von Fleisch und Fleischwaren bestimmter Be-

schaffenheit
2 5 2 . Verordnung: Umsatzsteuerliche Behandlung des grenzüberschreitenden Personenverkehrs auf

der Straße im Verhältnis zum Spanischen Staat
2 5 3 . Verordnung: Ersatz der Ausbilderprüfung durch andere Prüfungen

2 5 0 . Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit und Umweltschutz vom 14. Mai
1979 über frische und getrocknete Speisepilze

(Speisepilzverordnung)

Auf Grund des Lebensmittelgesetzes 1975
(LMG 1975), BGBl. Nr. 86, insbesondere des
§ 13, wird verordnet:

§ 1. Es ist verboten, andere als die in der
Anlage genannten Speisepilze in Verkehr zu
bringen.

§ 2. In getrockneter Form dürfen nur die in der
Anlage unter I. 2. 1 lit. d, e, f, g, h; I. Z. 3 lit. g;
I. 2. 4 lit. c; II. Z. 1 und Z. 2 genannten Speise-
pilze in Verkehr gebracht werden.

§ 3. Es ist verboten,
1. Pilzarten untereinander gemischt, oder
2. Teile von Pilzen, welche die Pilzart nicht

erkennen lassen, oder

3. Blätter- und Röhrenpilze ohne Huthaut und
Fruchtschicht (Blätter- und Röhrenschicht)
sowie Pilzhüte und Pilzstiele allein,

in Verkehr zu bringen.

§ 4. Das Verbot des § 3 gilt nur für frische
und getrocknete Speisepilze, nicht aber für Pilze
in weiterverarbeiteter Form.

§ 5. Mit Wirksamkeitsbeginn dieser Verord-
nung tritt gemäß § 77 Abs. 1 LMG 1975 die Ver-
ordnung vom 9. Juli 1921, BGBl. Nr. 371,
betreffend das Verbot des Handels mit ge-
mischten, geschnittenen und getrockneten Pilzen
außer Kraft.

§ 6. Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1979
in Kraft.

Leodolter

Anlage

S p e i s e p i l z e
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2 5 1 . Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit und Umweltschutz vom 15. Mai
1979 über das Verbot des Inverkehrbringens
von Fleisch und Fleischwaren bestimmter Be-

schaffenheit

Auf Grund des § 7 Abs. 2 des Lebensmittel-
gesetzes 1975, BGBl. Nr. 86, wird verordnet:

§ 1. (1) Es ist verboten, Fleisch in verdorbener,
unreifer, nachgemachter, verfälschter oder wert-
gemindeter Beschaffenheit auch bei deutlicher
und allgemein verständlicher Kenntlichmachung
dieser Beschaffenheit in Verkehr zu bringen.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten auch
für Fleischwaren, das sind Zubereitungen aus
Faschiertem, Fleischkonserven, Rohwürste, Räu-
cherwaren, Rohpökelwaren, Kochwürste, Koch-
pökelwaren, Brühwürste und gebratene Würste.

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten
nicht für das Inverkehrbringen von minder-
wertigem und bedingt tauglichem Fleisch und
daraus hergestellten Fleischwaren in unter beson-
derer amtlicher Kontrolle stehenden Verkaufs-
stätten (Freibänke).

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1979
in Kraft.

Leodolter

2 5 2 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 23. Mai 1979 über die um-
satzsteuerliche Behandlung des grenzüber-
schreitenden Personenverkehrs auf der Straße

im Verhältnis zum Spanischen Staat

Auf Grund des § 48 der Bundesabgabenord-
nung, BGBl. Nr. 194/1961, wird verordnet:

Beförderungen von Personen (samt Gepäck)
im grenzüberschreitenden Straßenverkehr durch
spanische Unternehmer mit Kraftfahrzeugen
(einschließlich Anhängern) mit spanischen Kenn-
zeichen sind ab 1. Juli 1979 von der Umsatz-
steuer befreit. Hiedurch tritt gemäß § 12 Abs. 3
Z. 1 und 2 des Umsatzsteuergesetzes 1972, BGBl.
Nr. 223, der Ausschluß vom Vorsteuerabzug
ein.

Androsch
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2 5 3 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 25. Mai
1979 über den Ersatz der Ausbilderprüfung

durch andere Prüfungen

Auf Grund des § 29 h Abs. 2 des Berufsaus-
bildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, in der Fas-
sung der Berufsausbildungsgesetz-Novelle 1978,
BGBl. Nr. 232, wird verordnet:

§ 1. Die durch Bestätigung der zuständigen
Stelle nachgewiesene erfolgreiche Ablegung der
nachstehend angeführten Prüfungen ersetzt
gemäß § 29 h Abs. 1 des Berufsausbildungs-
gesetzes die Ausbilderprüfung:

1. Die nach Absolvierung des Seminares „Aus-
bildung der Ausbilder" vor einer Landesstelle
des Berufsförderungsinstitutes bis 30. Juni 1979
abgelegten Prüfungen.

2. Die nach Absolvierung eines von einem
Landesarbeitsamt veranstalteten und von einer
dem Österreichischen Gewerkschaftsbund ange-
hörigen Gewerkschaft geleiteten Fachkurses für
Lehrlingsausbilder vor diesen Stellen bis 30. Juni
1979 abgelegten Prüfungen.

3. Die nach Absolvierung eines von einer dem
Österreichischen Gewerkschaftsbund angehörigen
Gewerkschaft und einer Landesinnung der grafi-
schen Gewerbe bzw. des Hauptverbandes der
grafischen Unternehmungen Österreichs ver-
anstalteten Fachkurses für Lehrlingsausbilder vor
diesen Stellen bis 30. Juni 1979 abgelegten Prü-
fungen.

4. Die nach Absolvierung eines vom Wirt-
schaftsförderungsinstitut einer Kammer der ge-
werblichen Wirtschaft veranstalteten Ausbilder-
kurses vor einem solchen Institut bis 30. Juni
1979 abgelegten Abschlußprüfungen.

5. Die am 16. September 1978 vom Wirt-
schaftsförderungsinstitut der Kammer der ge-
werblichen Wirtschaft für Wien für Absolventen
des zweijährigen Werkmeisterlehrganges für
Maschinenbau durchgeführten Prüfungen.

6. Die nach Absolvierung eines von der Steini-
schen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft veran-
stalteten Intensivseminares für Ausbilder vor
dieser Stelle oder vor dem Wirtschaftsförderungs-
institut der Kammer der gewerblichen Wirtschaft
für Steiermark bis 30. Juni 1979 abgelegten Prü-
fungen.

7. Die nach Absolvierung des von der Wiener
und Niederösterreichischen Volkswirtschaftlichen
Gesellschaft in der Zeit vom 16. bis 19. März
1976 veranstalteten Intensivseminares für Aus-
bilder vor dem Wirtschaftsförderungsinstitut
einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft bis
30. Juni 1979 abgelegten Prüfungen.

8. Die ab dem Jahre 1977 anläßlich einer
Meisterprüfung oder einer Prüfung im Sinne des

§ 22 Abs. 1 Z. 3 der Gewerbeordnung 1973 bis
30. Juni 1979 abgelegten Prüfungen, die laut Be-
stätigung der Prüfungsstelle (Meisterprüfungs-
stelle) die pädagogisch-methodischen Kenntnisse
der Lehrlingsausbildung bzw. die Aufgaben-
bereiche der Ausbilderprüfung zum Gegenstand
hatten.

9. Die zur erfolgreichen Absolvierung der seit
dem Schuljahr 1978/79 geführten „Werkmeister-
schule für Berufstätige" oder des „Werkmeister-
lehrganges für Berufstätige" des Berufsförde-
rungsinstitutes oder einer Kammer für Arbeiter
und Angestellte oder des Wirtschaftsförderungs-
institutes einer Kammer der gewerblichen Wirt-
schaft abgelegten Prüfungen.

10. Die nach Absolvierung des „einjährigen
Lehrganges für Betriebsleiter für technische
Berufe" vor dem Berufsförderungsinstitut oder
vor einer Kammer für Arbeiter und Angestellte
abgelegten Abschlußprüfungen.

11. Die nach Absolvierung des „halbjährigen
Lehrganges für Mitarbeiterführung und Mit-
arbeiterausbildung" vor dem Berufsförderungs-
institut oder vor einer Kammer für Arbeiter
und Angestellte abgelegten Abschlußprüfungen.

12. Die bei den Österreichischen Bundesbahnen
gemäß der Dienstvorschrift für das Unterrichts-
und Prüfungswesen (DVA 12) für Bedienstete
der Dienstposten der Ordnungsnummern 529,
601, 676 und 776 als Verleihungsvoraussetzung
vorgeschriebenen eisenbahndienstlichen Prüfun-
gen (Ablegung des Besonderen Befähigungsnach-
weises gemäß Abschnitt C des Anhanges VIII
zur DVA 12).

13. Die an einer Berufspädagogischen Aka-
demie abgelegten Lehramtsprüfungen für Berufs-
schulen, die sich auf Unterrichtsgegenstände des-
Fachgruppe II oder III (§ 2 Abs. 1 lit. b und
lit. c der Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 9. September 1976,
BGBl. Nr. 541) erstreckt haben sowie die vor
der Errichtung der Berufspädagogischen Aka-
demien abgelegten gleichartigen Prüfungen.

14. Die an einer Berufspädagogischen Aka-
demie abgelegten Lehramtsprüfungen für den
gewerblichen Fachunterricht, die sich auf Unter-
richtsgegenstände der Fachgruppe A oder B ein-
schließlich der Fachrichtungen Bekleidungs-
gewerbe (§ 3 Abs. 1 der Verordnung des Bun-
desministers für Unterricht und Kunst vom
9. September 1976, BGBl. Nr. 541) erstreckt
haben sowie die vor der Errichtung der Berufs-
pädagogischen Akademien abgelegten gleicharti-
gen Prüfungen.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1979
in Kraft.

Staribacher
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